
Verpflichtungserklärung des Vorstands zur Verwendung genehmigter Kapitalia 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen Hauptversammlung haben der Aufsichtsrat und der 

Vorstand Beschlussvorschläge über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft und die 
Änderung von § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung abgegeben. Eine vorangehende Kapitalherabsetzung allein 
zur Glättung des Zusammenlegungsverhältnisses mit entsprechender Satzungsänderung wird unter 

Tagesordnungspunkt 5 dieser ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagen. Diese 
Beschlussvorschläge dienen der kurzfristigen Herstellung einer nachhaltigen Kapitalmarktfähigkeit 
bzw. Finanzierungsfähigkeit der Gesellschaft. Sie stehen im Zusammenhang mit der Rekapitalisierung 

der Gesellschaft im Sinne des § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 nimmt 
die Gesellschaft noch staatliche Hilfsleistungen in Anspruch. Diese bestehen aus (i) vom 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds („WSF“) zur Verfügung gestelltem Kapital in Form einer stillen Einlage 
in Höhe von EUR 420.000.000,00 („Stille Einlage I“) und einer noch in Höhe von EUR 58.700.000,00 
Millionen bestehenden Optionsanleihe 2020/2026 („Optionsanleihe“) und der diesbezüglichen 

58.674.899 Optionsscheine mit Bezugsrechten auf derzeit 58.674.899 TUI-Aktien zu einem 
Optionspreis von derzeit EUR 1,00 je Aktie („Optionsscheine“ und zusammen mit der Stillen Einlage I 
und der Optionsanleihe „Stabilisierungsmaßnahmen“) und (ii) Kreditlinien der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau („KfW“) in Höhe von EUR 2.100.300.000,00.  

Am 13. Dezember 2022 haben die Gesellschaft und der WSF eine Vereinbarung über die Rückführung 
von Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen („Rückführungsvereinbarung“). Diese regelt die 

angestrebte vollständige Beendigung der vom WSF gewährten Stabilisierungsmaßnahmen durch ein 
Recht der Gesellschaft zur Rückzahlung der Stillen Einlage I sowie zum Rückkauf der Optionsanleihe 
und sämtlicher Optionsscheine. Darüber hinaus regelt die Rückführungsvereinbarung die Durchführung 

von Kapitalmaßnahmen zum Zweck der Refinanzierung der Stabilisierungsmaßnahmen. Die Basis 
hierfür ist das gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung im Umfang von EUR 162.291.441,00 bestehende 
Genehmigte Kapital 2022/I sowie ggf. das nach § 4 Abs. 7 der Satzung im Umfang von EUR 

626.907.236,00 bestehende Genehmigte Kapital 2022/II, die jeweils eine Laufzeit bis zum 7. Februar 
2027 haben. 

Zur Finanzierung der vollständigen Rückzahlung des vom WSF zur Verfügung gestellten Kapitals ist 

die Gesellschaft nach der Rückführungsvereinbarung im gesetzlich zulässigen Umfang verpflichtet, 
nach besten Kräften auf die Durchführung von Bezugsrechtskapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2022/I sowie ggf. dem Genehmigten Kapital 2022/II hinzuwirken, wobei die Erlöse vorrangig 

zur vollständigen Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen nach Maßgabe der 
Rückführungsvereinbarung zu verwenden sind („Refinanzierungs-Kapitalerhöhung“). Die 
Verpflichtung gilt in dem Zeitraum ab Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 6 der 

ordentlichen Hauptversammlung 2023 zu beschließenden Kapitalherabsetzung bis zum 31. Dezember 
2023 – vorbehaltlich der positiven Beurteilung der jeweiligen Gegebenheiten des Kapitalmarkts durch 
Vorstand und Aufsichtsrat. Die Erlöse aus dieser Refinanzierungs-Kapitalerhöhung sind vorrangig für 

eine Rückzahlung der Stillen Einlage I und einen Rückkauf der Optionsanleihe einschließlich der 
Optionsscheine zu verwenden. 

Der WSF verpflichtet sich, bis zum 31. Dezember 2023 von seinen Wandlungs- und Optionsrechten aus 

der Stillen Einlage I und den Optionsscheinen keinen Gebrauch zu machen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet, im Falle einer erfolgreichen Durchführung der Refinanzierungs-Kapitalerhöhung ihr 
Rückzahlungs- und Rückkaufsrecht aus der Rückführungsvereinbarung auszuüben. Sollte es bis zum 

31. Dezember 2023 nicht zur vollständigen Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen kommen, zahlt 
die Gesellschaft an den WSF eine marktgerechte Stillhalteprämie. 



Die Gesellschaft hat sich in der Rückführungsvereinbarung somit verpflichtet, das bestehende 

Genehmigte Kapital 2022/I ab Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden 
Kapitalherabsetzung vorrangig zu dem Zweck der vollständigen Beendigung der 
Stabilisierungsmaßnahmen zu verwenden (also zu einer vollständigen Rückzahlung des vom WSF zur 

Verfügung gestellten Kapitals durch Rückzahlung der Stillen Einlage I und Rückkauf der 
Optionsanleihe sowie sämtlicher Optionsscheine). Dabei dient die Kapitalherabsetzung dazu, im Zuge 
der Refinanzierungs-Kapitalerhöhung neue Aktien zu marktüblichen Konditionen ausgeben zu können.  

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus einer Ausübung des Genehmigten Kapitals 2022/I 
ausschließlich für die vorrangige vollständige Rückführung des WSF und die Erlöse aus einer Ausübung 
des Genehmigten Kapitals 2022/II überwiegend für eine erhebliche Reduktion der Kreditlinien der KfW 

zu verwenden, wobei beide Kapitalerhöhungen zeitgleich im Rahmen eines Bezugsangebots 
durchgeführt werden sollen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Abschluss der 

Rückführungsvereinbarung den folgenden Beschluss gefasst und eine entsprechende Vereinbarung mit 
dem WSF getroffen: 

„Für den Fall, dass die ordentliche Hauptversammlung der TUI AG, Berlin/Hannover, in der 

ordentlichen Hauptversammlung am 14. Februar 2023 die Beschlussvorschläge von Vorstand 
und Aufsichtsrat zu den Punkten 5 und 6 der Tagesordnung mit der erforderlichen Mehrheit 
annimmt, gibt der Vorstand der TUI AG für die verbleibende Dauer der Ermächtigungen nach 

§ 4 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022/I) und nach § 4 Abs. 7 der Satzung 
(Genehmigtes Kapital 2022/II) die folgende rechtlich verbindliche 
Selbstverpflichtungserklärung ab, die auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich „Investor 

Relations“ dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht wird: 

(1) Soweit rechtlich zulässig, wird der Vorstand von der Ermächtigung nach § 4 Abs. 5 der 
Satzung (Genehmigtes Kapital 2022/I) nur zu dem Zweck Gebrauch machen, dass die 

Erlöse aus der Ausnutzung des Genehmigtes Kapitals 2022/I vorrangig für die 
vollständige Rückzahlung des mittels Stiller Einlage I und Optionsanleihe vom WSF 
zur Verfügung gestellten Kapitals (durch Kündigung und Rückzahlung der Stillen 

Einlage I und Rückkauf der Optionsanleihe und der Optionsscheine) einschließlich 
diesbezüglicher Kosten – und damit zur Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen – 
zu verwenden sind.  

(2) Soweit rechtlich zulässig, wird der Vorstand außerdem von der Ermächtigung nach § 4 
Abs. 7 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022/II) nur zu dem Zweck Gebrauch 
machen, dass die Erlöse aus der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/II 

überwiegend für die Reduzierung der KfW-Kreditlinien verwendet werden.“ 

Diese rechtlich verbindliche Selbstverpflichtung wird der Vorstand Ihnen auch in der ordentlichen 
Hauptversammlung am 14. Februar 2023 bekannt geben und näher erläutern.  

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für die Beschlussvorschläge zu Tagesordnungspunkten 5 und 6 
und damit auch für die Schritte zur Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen der Gesellschaft.  

 
Hannover, 5. Januar 2023 

TUI AG 
Der Vorstand 

 


